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  Einnahmen     
  Übrige Einnahmen     
381 01 890 Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen 

Kapiteln des Staatshaushaltsplans 
Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen 
war im Voraus nicht absehbar. 

1.402.121,49 
- 

- 
- 

1.402.121,49 
- 

1.402.121,49 
- 

  Zw.S. Übrige Einnahmen 1.402.121,49 
- 

- 
- 

1.402.121,49 
- 

1.402.121,49 
- 

  Gesamteinnahmen 1.402.121,49 
- 

- 
- 

1.402.121,49 
- 

1.402.121,49 
- 

  Ausgaben 
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 
Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für 
sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim-
mung des Finanzministeriums und des Wissen-
schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen 
durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons-
tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul-
kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 
Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren 
Drittmitteln finanziert werden. 

    

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)     
682 01 133 Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - 

Die Mittel sind übertragbar.  
Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de-
ckungsfähig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-
nahmen bei Tit. 381 01. 
Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung 
zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, 
Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver-
bleiben Haushaltsreste der Hochschule. 
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga-
ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge-
rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes-
zuschuss. 

32.402.121,49 
28.637.900,00 

1.067.225,91 
4.402.026,98 

33.469.347,40 
33.039.926,98 

429.420,42 
- 

  Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-
tionen) 

32.402.121,49 
28.637.900,00 

1.067.225,91 
4.402.026,98 

33.469.347,40 
33.039.926,98 

429.420,42 
- 

  Ausgaben für Investitionen     
891 05 133 Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben 

für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr-
zeugen u.dgl. 

Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de-
ckungsfähig.  

259.400,00 
259.400,00 

- 
- 

259.400,00 
259.400,00 

- 
- 

891 50 133 Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat-
tungsmaßnahmen und Großgeräte 

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-
gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. 
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-
nahmen bei Tit. 381 01. 

300.000,00 
50.000,00 

1.911.000,00 
2.161.000,00 

2.211.000,00 
2.211.000,00 

- 
- 

  Zw.S. Ausgaben für Investitionen 559.400,00 
309.400,00 

1.911.000,00 
2.161.000,00 

2.470.400,00 
2.470.400,00 

- 
- 

  Gesamtausgaben 32.961.521,49 
28.947.300,00 

2.978.225,91 
6.563.026,98 

35.939.747,40 
35.510.326,98 

429.420,42 
- 

  Abschluss     
  Übrige Einnahmen 1.402.121,49 

- 
- 
- 

1.402.121,49 
- 

1.402.121,49 
- 

  Gesamteinnahmen 1.402.121,49 
- 

- 
- 

1.402.121,49 
- 

1.402.121,49 
- 

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 32.402.121,49 
28.637.900,00 

1.067.225,91 
4.402.026,98 

33.469.347,40 
33.039.926,98 

429.420,42 
- 

  Ausgaben für Investitionen 559.400,00 
309.400,00 

1.911.000,00 
2.161.000,00 

2.470.400,00 
2.470.400,00 

- 
- 

  Gesamtausgaben 32.961.521,49 
28.947.300,00 

2.978.225,91 
6.563.026,98 

35.939.747,40 
35.510.326,98 

429.420,42 
- 

  Zuschuss 31.559.400,00 
28.947.300,00 

2.978.225,91 
6.563.026,98 

34.537.625,91 
35.510.326,98 

-972.701,07 
- 

       

 


